
ANTRAG an den Landeskongress 2025 der DPolG Hamburg 
 
 
 
          Antrag Nr. 27 
 
 
 
 
Antragsteller:  Fachbereich Verwaltung 
 
 
 
Betreff:  Einführung des stufengleichen Aufstiegs im TV-L (Analogregelung 

zum TVöD) 
 
 
 
 
 
 
Der Landeskongress möge beschließen: 
 
Der Landesvorstand wird beauftragt, sich über den dbb auf Landes- und Bundesebene 
dafür einzusetzen, dass im Tarifvertrag der Länder (TV-L) bei Höhergruppierungen 
künftig eine stufengleiche Zuordnung erfolgt, analog zur im TVöD eingeführten 
stufengleichen Höhergruppierung. Die bisherige betragsmäßige Zuordnung mit 
Neubeginn der Stufenlaufzeit ist durch eine stufengleiche Zuordnung mit Fortführung 
der Laufzeit zu ersetzen. 
 
 
 
Begründung: 
 
Nach geltendem TV-L führt eine Höhergruppierung in der Regel nur zu einer 
betragsmäßigen Zuordnung in die nächsthöhere Entgeltgruppe, wobei die bisherige 
Erfahrungsstufe nicht übernommen wird. Im TVöD wurde mit der stufengleichen 
Höhergruppierung eine gerechtere Lösung geschaffen. Eine entsprechende Regelung 
im TV-L würde Aufstiege leistungsgerecht abbilden, Motivation und Mobilität erhöhen 
sowie Wettbewerbsnachteile der Länder beseitigen. 
 
 
 
 
 
Beschluss: 
 
 

 □ angenommen                                □ abgelehnt                           □ Arbeitsmaterial 

 


